
AUSWÄRTIGES AMT     Berlin, den 08. Mai 2017 
Gz.: 110-00-201.11/Abt. AP 
 
 
 
 
An alle Auslandsvertretungen 
 
 
An alle Arbeitseinheiten im Hause 
 
 
 
 
Betr.:   Geschäftsverteilung in der Zentrale 

hier: Einrichtung einer Abteilung Asien und Pazifik 

Anlage:  -1-  
Adressatenkreis: alle deutschsprachigen Beschäftigten 

Berichtspflicht: entfällt 

Verfallsdatum:  31.07.2017 

Internetportal für beurlaubte Beschäftigte: keine Veröffentlichung 

 

 

 

Zur Unterrichtung 

 

Zur strukturellen Stärkung der Asienpolitik im Auswärtigen Amt wird mit sofortiger Wirkung 

eine Abteilung Asien und Pazifik (Abteilung AP – Asien und Pazifik) eingerichtet. Die 

Schaffung der Abteilung Asien und Pazifik ist Teil eines Prozesses, mit dem die 

Regionalbereiche der Abteilung 3 neu aufgestellt und an die heutigen Realitäten unserer 

Außenpolitik angepasst werden sollen. 

 

Dazu wird zunächst der Regionalbereich Asien und Pazifik (3-B-4) mit dem Beauftragten aus 

der Abteilung 3 herausgelöst und in die neue Abteilung AP überführt. Innerhalb der Abteilung 

AP wird China künftig in einem eigenen Länderreferat behandelt, um der wachsenden 

Komplexität des Umgangs mit China Rechnung zu tragen.  

 

D3 bleibt bis zu ihrer Versetzung zum eVt 2017 "Sonderbeauftragte der Bundesregierung für 

Afghanistan und Pakistan“. Danach geht diese Funktion auf einen dann einzurichtenden 

zweiten Beauftragtendienstposten in der Abteilung AP über, dem der entsprechende 

Regionalbereich zugeordnet wird; hierzu folgt zu gegebener Zeit ein weiterer 

Organisationserlass. 

 

Die Abteilung AP wird im Organisationsplan zwischen Abteilung E und Abteilung 3 

abgebildet. In der Abteilung 3 wird der Regionalbereich 3-B-4 mit dem Beauftragten 3-B-4 

und den Referaten 340 - 343 aufgelöst. 

 

Als neues organisatorisches Element wird in der Abteilung AP für China und Indien jeweils 

ein "erweitertes Länderteam" beim Länderreferat eingerichtet. Es soll unter horizontaler, 

abteilungsübergreifender Zusammenführung der China- bzw. Indien-Kompetenz der 

Zentrale, der Auslandsvertretungen und mit fallweiser Einbeziehung anderer Ressorts, Think 

http://my.intra.aa/generator/intranet/amt/abteilungen/abt__1/1-rg/ref__110/dokumente/Runderlass-_20und_20Berichtswesen/Runderlasse/Runderlasse2017/813a.pdf


Tanks etc. eine kontinuierliche Koordinierung aller Querschnittsthemen mit Bezug zum 

Länderbereich sicherstellen und die Kohärenz unserer Politik gewährleisten. 

 

Die Regionalbereiche Nah-Mittelost (3-B-1), Afrika (3-B-2) und Lateinamerika / Karibik (3-B-

3) verbleiben zunächst unverändert in der Abteilung 3. Referat 300 wird umbenannt in 

„Referat 300: Grundsatzfragen der Abt. 3 und regionenübergreifende Themen“. 

 

Der Organisationsplan der Abteilung AP und der Leitung der Abteilung 3 stellt sich vorerst 

wie in der Anlage abgebildet dar. 

  

Näheres kann demnächst dem Organisationsplan, dem Ordnungsplan und dem Telefonbuch 

der Zentrale entnommen werden. 

 
Im Auftrag 
Quick 
 
 

  


